
 
 

STROMKENNZEICHNUNG 
 

 

 
 
 
 

 

Kennzeichnung der Stromlieferungen 2022 
 
Stromkennzeichnung gemäß § 42 Energiewirtschaftsgesetz vom 7. Juli 2005 (geändert 2023). Angaben auf der Basis vorläufiger Daten für das Jahr 2022. 

 

Stand der Information: 1. November 2023 

 
 

Stadtwerke Lehrte GmbH 

Gesamtenergieträgermix* 
 

 
 

Stadtwerke Lehrte GmbH 

Unternehmensverkaufsmix 
 

 
 

Zum Vergleich: 

Stromerzeugung in Deutschland 
 

 

 

 

 

 
 

CO2-Emission 
 

Radioaktiver Abfall 
 

 

0 g/kWh 
 

0,0000 g/kWh 
 

 
 

CO2-Emission 
 

Radioaktiver Abfall 
 

 

0 g/kWh 
 

0,0000 g/kWh 
 

 
 

CO2-Emission 
 

Radioaktiver Abfall 
 

 

377 g/kWh 
 

0,0002 g/kWh 
 

 

 

 Kernenergie  Erneuerbare Energien, gefördert nach dem EEG 

 Kohle  Mieterstrom, gefördert nach dem EEG** 

 Erdgas  Erneuerbare Energien mit Herkunftsnachweis, nicht gefördert nach dem EEG 

 Sonstige fossile Energieträger   

    

* Der Strom für unsere Herkunftsnachweise stammt zu 100 % aus Wasserkraftwerken in Island. 
** Bei den Stromlieferungen der Stadtwerke Lehrte GmbH und dem bundesdeutschen Strommix beträgt der Anteil Mieterstrom 0 %. 
 

 

 

Zuordnung der Stromerzeugungsanlagen und Energieträger 

 

 

Kernenergie 
 

Kernkraftwerke, Siedewasserreaktor, Druckwasserreaktor, Uran, Thorium 

 

 

Kohle 
 

Kohlekraftwerke, Braunkohle, Steinkohle 

 

 

Erdgas 
 

Gasturbinen, Gaskraftwerke, Brennstoffzelle Erdgas, BHKW Erdgas 

 

 

Sonstige fossile Energieträger 
 

Mischfeuerungsanlagen, Heizkraftwerke, KWK-Anlagen, Heizöl, Synthesegase, 

Grubengas (sofern nicht nach EEG gefördert), Methanol, GuD-Kraftwerk (wenn 

Erdgas als Einsatzstoff, dann unter „Erdgas“), Hybridkraftwerke (IGCC-Anlagen), 

Kombikraftwerke 

 

Erneuerbare Energien, gefördert nach dem EEG 
 

Wasserkraft (einschl. Wellen-, Gezeiten-, Salzgradienten- und Strömungsenergie, 

jeweils nach bestimmten Anforderungen), Windenergie (onshore/offshore), solare 

Strahlungsenergie in Form von PV-Anlagen und Solarthermie, Geothermie, Energie 

aus Biomasse (nach Biomasseverordnung) einschließlich Biogas und Biomethan 

sowie Deponie-, Klärgas- und Grubengas 

 

 

Mieterstrom, gefördert nach dem EEG 
 

Photovoltaik (der Strom wird direkt vor Ort über eine PV-Anlage erzeugt und ohne 

Netzdurchleitung an die Mieter/Verbraucher geliefert) 

 

 

Erneuerbare Energien mit Herkunftsnachweis,  

nicht gefördert nach dem EEG 
 

Erneuerbare Energien, die nach § 19 EEG nicht förderfähig sind; z. B. Wasserkraft, 

die nicht durch das EEG finanziert wird (Anlagengröße), sonstiger solare 

Strahlungsenergie, Energie aus sonstiger Biomasse einschließlich Biogas und 

Biomethan, Deponiegas und Klärgas (Anlagengröße); die Anlagenbetreiber 

erhalten für Strom aus diesen Anlagen keinen Förderanspruch nach § 19 EEG 
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